
Zuständigkeiten und Hinweise für die Beihilfesachbearbeitung der Lehrerinnen 
und Lehrer im Bereich des Schulamtes für den Kreis Euskirchen 
___________________________________________________________________ 
 
 
Zuständigkeit: 
 
Gemäß § 13 Abs.1 Beihilfeverordnung  NRW ist das Schulamt zuständig für die Be-
arbeitung der Beihilfeanträge der Lehrerinnen und Lehrer an den seiner Schulauf-
sicht unterstehenden öffentlichen Grund-, Haupt- und Förderschulen.  
 
Der Kreis Euskirchen hat die Beihilfesachbearbeitung der Lehrerinnen und 
Lehrer an die Rheinische Versorgungskasse in Köln -Beihilfekasse - übertra-
gen.  
 
 
 
Anschrift der Beihilfekasse: 
 
Rheinische Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse 
Beihilfekasse 
Mindener Str. 2 
50679  Köln (Deutz)                     
 
 
 
Beihilfeformulare: 
 
Beantragen Sie die Beihilfe ausschließlich mit dem amtlichen Formblatt. 
 
Die aktuellen Beihilfeformulare  
 

• können Sie telefonisch anfordern über den zentralen Telefonservice der Bei-
hilfekasse (s. Seite 2), oder  

 
• finden Sie im Internet auf der Homepage der Versorgungskasse unter 

www.versorgungskassen.de (dort unter Beihilfen – Beihilferecht NRW – An-
träge/Formulare), oder 

 
• auf der Homepage des Schulamtes unter www.kreis-euskirchen.de (dort unter 

Bürgerservice/Schulen/ Downloads Schule). 
 
 
 
Erstanträge: 
 
Neu eingestellte Mitarbeiter/innen und Mitarbeiter/innen, die bisher noch keinen Bei-
hilfeantrag gestellt haben und denen bisher noch keine Beihilfe-Personalnummer von 
der Beihilfekasse zugeteilt wurde, senden den ersten Beihilfeantrag bitte über das 
Schulamt für den Kreis Euskirchen an die Beihilfekasse. Spätere Anträge können 
unmittelbar an die Beihilfekasse (s.o.) adressiert werden. 
 



Mitgliedsnummer und Angabe der Dienststelle: 
 
Die Angabe von Mitgliedsnummer und Dienststelle dienen der Beihilfekasse insbe-
sondere zur Prüfung der örtlichen Zuständigkeit. 
 
Die Mitgliedsnummer für Lehrerinnen und Lehrer aus dem Schulamtsbezirk Euskir-
chen lautet: 196. Diese Mitgliedsnummer ist in dem entsprechenden Feld des Beihil-
feantrages unbedingt anzugeben. Sie gilt jedoch nur für die Dauer der aktiven Be-
schäftigung an einer Grund-, Haupt- oder Förderschule innerhalb des Kreises Eus-
kirchen. 
 
Bitte Tragen Sie im Feld "Dienststelle" die genaue Bezeichnung (Name und Ort) der 
derzeitigen Einsatzschule ein. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, bei 
Versetzungen in einen anderen Schulamtsbezirk oder bei Versetzung in den Ruhe-
stand entfällt die Zuständigkeit des Schulamtes für den Kreis Euskirchen/der Beihil-
fekasse (siehe unten). 
 
 
Wechsel der Zuständigkeit bei Versetzung in einen anderen Schulamtsbezirk: 
 
Bei Versetzung in einen anderen Kreis endet die Zuständigkeit für die Bearbeitung 
der Beihilfeanträge durch das Schulamt bzw. die Beihilfekasse. Beihilfen für Aufwen-
dungen, die vor dem Versetzungstermin entstanden sind, können noch bei der Beihil-
fekasse abgerechnet werden.  
 
Lehrkräfte, die schulamtsübergreifend versetzt werden, informieren sich bitte beim 
aufnehmenden Schulamt über die dortigen Zuständigkeiten hinsichtlich der Beihilfe-
sachbearbeitung.  
 
 
Versetzung in den Ruhestand: 
 
Mit der Versetzung in den Ruhestand wechselt die Zuständigkeit für die Beihilfe-
sachbearbeitung der pensionierten Lehrerinnen und Lehrer auf das LBV NRW in 
Düsseldorf. Beihilfen für Aufwendungen, die vor dem Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienst liegen, können jedoch noch bei der Beihilfekasse abgerechnet werden.  
 
 
Ansprechpartner in der Beihilfekasse: 
 
Da im Schulamt selbst keine Mitarbeiter/innen mehr für die Beihilfesachbearbeitung 
zur Verfügung stehen, wenden sie sich bitte für Rückfragen in Beihilfeangelegenhei-
ten direkt an die Beihilfekasse: 
 
 

zentraler Telefonservice:      0221/8273 - 4488 
 
 
Erreichbarkeit:                  montags  bis freitags: von  09.00 bis 12.00 Uhr 
 
                                           donnerstags zusätzlich: von 14.00  bis 16.00 Uhr  


